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Auf diese Punkte kommt es bei der Protokollführung an

	

	Anwesenheitsliste
	Wer alles an einer Versammlung teilgenommen hat, ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, welche immer geführt werden sollte. Am besten sorgen Sie dafür, dass sich die Mitglieder gleich beim Betreten des Versammlungsraumes in die Liste eintragen. Die Anwesenheitsliste wird dann als Anlage zum Protokoll aufgenommen.
Wichtig: Achten Sie auf eine Vollständigkeit der Anwesenheitsliste. Häufig erscheinen nach Beginn der Versammlung noch Mitglieder, die sich dann auch noch in die Anwesenheitsliste eintragen müssen. Diese Nachtragungen sollten dann mit einer Uhrzeit und ggf. mit dem Hinweis der bereits behandelten Tagesordnungspunkte erfolgen. 
Hintergrund: Für eine spätere Anfechtung ist es wichtig, dass der Verein weiß, ob das Mitglied überhaupt bei der Mitgliederversammlung anwesend war. Dieser Nachweis kann durch die Anwesenheitsliste geführt werden.
Übrigens: Da Mitglieder nicht immer bis zum Schluss der Versammlung anwesend sind, sollte auch ein vorzeitiges Verlassen von Mitgliedern im Protokoll festgehalten werden.

	Audio- oder Videoaufzeichnung
	Eine Audioaufzeichnung der Versammlung kann nur angefertigt werden, wenn die Teilnehmer damit einverstanden sind. Lassen Sie vor Beginn der Versammlung einen Beschluss fassen. Es reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Achtung: Wenn ein Versammlungsteilnehmer mit der Aufzeichnung nicht einverstanden ist, muss die Aufzeichnung bei dessen Wortbeiträgen gestoppt werden und eine handschriftliche Aufzeichnung vorgenommen wird!

	Form des Protokolls
	Wie und in welcher Form das Protokoll abgefasst wird (Ergebnisprotokoll, ausführliches Protokoll, Verlaufsprotokoll), kann der Verein frei entscheiden – es sei denn, die Satzung oder eine Vereinsordnung gibt die Form vor. Ist das der Fall, dann sollten Sie sich unbedingt an die vorgeschriebene Form halten!

	Genehmigung
	Eine Genehmigung des Protokolls ist nur erforderlich, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist.

	Handschriftliche Aufzeichnungen
	Einen Anspruch auf Einsicht in die handschriftlichen Aufzeichnungen besteht für die Mitglieder nicht, diese haben nur ein Recht auf Einsicht in das erstellte Protokoll. Das Gleiche gilt für die Audio- oder Videoaufzeichnungen. 
Mein Tipp: Die handschriftlichen oder elektronischen Aufzeichnungen sollten Sie erst vernichten, wenn das Protokoll genehmigt ist. Bis dahin können sich ggf. Zweifelsfragen bei unterschiedlichen Auffassungen über das Protokoll mit diesen handschriftlichen bzw. elektronischen Aufzeichnungen klären lassen.

	Mindestinhalte
	Ein häufiger Anfechtungsgrund besteht darin, dass die erforderlichen Mindestinhalte nicht oder nicht korrekt ins Protokoll aufgenommen wurden. Achten Sie bei der Protokollerstellung darauf, dass diese Inhalte berücksichtigt werden:
· Datum und Dauer (genauer Beginn und Ende) der Versammlung
· Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers
· Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung (Form und Frist)
· Feststellung der endgültigen Tagesordnung
· Ggf. Feststellung der Beschlussfähigkeit
· Anträge mit der Beschlussfassung 
· Unterschriften des Versammlungsleiters und des Protokollführers

Wichtig: Gestellte Anträge sollten Sie mit den Begründungen als Anlage zum Protokoll aufnehmen. Bei der Beschlussfassung ist die Zahl der Ja- und Nein-Stimmen sowie die Zahl der Enthaltungen aufzunehmen. Wenn bei der Versammlung Wahlen durchgeführt wurden, müssen Sie neben dem Abstimmungsergebnis die Personalien (Name, Anschrift) der Gewählten sowie deren Annahme der Wahl festhalten.

	Protokollführer
	Wer das Protokoll führt, kann die Mitgliederversammlung frei wählen. Auch der Versammlungsleiter hat die Möglichkeit, einen Protokollanten zu bitten. Diese Möglichkeit kann auch in der Satzung verankert sein, etwa so: „Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird durch den Protokollführer erstellt, welcher durch die Mitgliederversammlung (alternativ: den Versammlungsleiter) bestellt wird.“

	Widersprüche
	Es kommt immer wieder vor, dass Versammlungsteilnehmer einen nicht ordnungsgemäßen Verlauf oder Mängel bei der Beschlussfassung rügen. Diese Widersprüche sollten direkt ins Protokoll aufgenommen werden. Hierbei sollten der Name des Mitgliedes, der Grund seiner Anfechtung und ggf. die Erwiderung des Versammlungsleiters festgehalten werden. 
Der Grund: Für das Mitglied ist es in einem späteren Prozess wichtig, dass sein Widerspruch im Protokoll enthalten ist, da es sich in dem Prozess sonst ggf. entgegenhalten lassen müsste, dass es nicht auf die Mängel der Ladung oder der Beschlussfassung hingewiesen hätte. Für den Verein wiederum ist es wichtig, die ggf. bestehenden Mängel zu kennen und entsprechend reagieren zu können.

	Zeitpunkt der Protokollerstellung
	Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, wann das Protokoll zu erstellen ist. Ggf. macht die Satzung Ihnen aber hierzu Vorgaben. Gibt es die nicht, sollte das Protokoll zeitnah erstellt werden, so dass Sie es spätestens in der auf die Mitgliederversammlung folgenden Vorstandssitzung besprechen können. Denken Sie daran: Je länger die Versammlung zurückliegt, desto schwieriger wird es, den Verlauf korrekt wiederzugeben.
Mein Tipp: Es kann unter Umständen sinnvoll sein, dem Protokollführer diesbezüglich Vorgaben zu machen. Dazu können Sie in der Satzung oder auch in der Versammlungsordnung eine Frist verankern, zum Beispiel so: „Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist innerhalb von vier Wochen nach der Versammlung durch den Protokollführer zu erstellen.“











































Impressum

Verlag TKMedia ein Verlagsbereich der
Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, 
Theodor-Heuss-Straße 2-4 D-53177 Bonn 
Großkundenpostleitzahl: D-53095 Bonn 
Tel.: (0228) 95 50 130 
Fax: (0228) 36 96 480 
Internet: www.vnr.de 
E-Mail: kundendienst@vnr.de 
Vorstand: Richard Rentrop 
Redaktionell Verantwortliche: Kathrin Righi,
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, 
Adresse siehe oben

Alle Angaben wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft. 
Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte 
und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb 
nicht übernommen werden.


Copyright 2022: Vervielfältigungen jeder Art sind 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet. 
Die Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie die 
Vervielfältigung auf Datenträger dürfen nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Verlags erfolgen. 
2

image1.jpeg
Vereinswelt

Damit Vereinsfiihrung Freude macht




